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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.11.1970 

Geschäftszahl 

0767/69 

Rechtssatz 

Die Einkünfte aus einer Vortragstätigkeit im Rahmen eines Handelskammerkurses sind keine 
Funktionsgebühren gemäß § 22 Z 4 EStG 1953 sondern Einkünfte aus selbständiger Arbeit (unterrichtende 
Tätigkeit) gemäß § 18 Abs 1 Z 1 EStG 1953. Daher ist auch § 9 Abs 3 EStG 1953 nicht anwendbar. 


